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Vereinbarung zur langfristigen Wärmelieferung  
aus dem MHKW Göppingen 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Kreistag, der in der Anlage 2 
beigefügten Vereinbarung zur langfristigen Wärmelieferung aus dem 
Müllheizkraftwerk Göppingen zuzustimmen.  
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
1. Haushaltsanträge 
 
Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler hat im Zuge der Beratungen zum 
Kreishaushalt 2024 beantragt (vgl. lfd. Nr. 24 der HH-Antragsliste 2024): 
 

„Im UVA wird relativ rasch über den Stand der 
Vorbereitungen i.S. Wärmeauskoppelung, Wärmeplanung, 
Zusammenarbeit EVF/MHKW berichtet.“ 

 
Die Kreistagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen hat im Zuge der Beratungen zum 
Kreishaushalt 2024 beantragt (vgl. lfd. Nr. 31 der HH-Antragsliste 2024):  
 

„Auftrag: angesichts der langen Vorbereitungszeiten bitten 
wir um frühzeitige Prüfung ab 2024/2025: Kann, bzw. 
muss die Müllverbrennung ergänzt werden durch Biogas, 
Vergärung oder Geothermie am Standort oder an weiteren 
Standorten? Können wir dafür weitere Partner gewinnen?“ 

 
Die Kreistagsfraktion der FDP hat im Zuge der Beratungen zum Kreishaushalt 2024 
beantragt (vgl. lfd. Nr. 54 der HH-Antragsliste 2024): 
 

„Erstellung einer landkreiseigenen Biogasanlage mit 
Blockheizkraftwerk auf einem für den Anschluss an die 
Strom- und Wärmeversorgung der ‚AlbFilsKlinik‘ und 
‚Bergfeld-Siedlung‘ geeigneten Grundstück. Die terminliche 
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Inbetriebnahme spätestens zum Vertragsende des 
derzeitigen Biomüllentsorgungsvertrags. Relativ zentrale 
Anlieferung mit kurzen Wegen im Landkreis und direkte 
Verwertung des Biomülls zur Sicherstellung der Strom- und 
Wärmeenergielieferung von AlbFilsKlinik und Bergfeld-
Siedlung.“  

 
 
2. Sachstand des Projekts „weitere Fernwärmeauskoppelung“ 
 
Das Müllheizkraftwerk Göppingen versorgt aktuell die Alb Fils Kliniken (alte wie neue 
Klinik), das Polizeipräsidium Einsatz und das Wohngebiet „Bergfeld“ zuverlässig mit 
Fernwärme.  
Bereits in der Vergangenheit gab es in unregelmäßig wiederkehrenden Abständen 
Überlegungen, weitere Gebiete an das Fernwärmenetz anzuschließen. Diese 
Projekte wurden aber aufgrund der damals vorherrschenden politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen nicht weiterverfolgt.  
 
Mit dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie den 
verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen und der strikten Notwendigkeit zum 
Klimaschutz ist auch bei der Betrachtung der Fernwärme eine „Zeitenwende“ 
eingetreten.  
 
Aus Sondierungsgesprächen zwischen der Energieversorgung Filstal GmbH & Co 
KG (EVF), der EEW Energie from Waste Göppingen GmbH (EEW) und dem 
Landkreis Göppingen resultierte am 14.02.2023 die Unterzeichnung einer 
Absichtsvereinbarung u.a. zur weiteren Fernwärmeauskoppelung aus dem MHKW 
(vgl. Anlage 1).  
 
Im nachfolgend zwischen den Parteien initiierten Projekt wurden die technischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt. Eine zwischen der 
EEW und den Stadtwerken Göppingen zu schließende Vereinbarung über die 
Lieferung und den Bezug von Wärme steht kurz vor ihrem Abschluss. Damit findet 
auch das Projekt vorerst seinen Abschluss. Perspektivisch ist geplant, weitere 
vergleichbare Wärmelieferungsverträge zu schließen und/oder mit der EVF und 
EEW in weitere Grundsatzgespräche zum Müllheizkraftwerk einzusteigen.  
Allein für die Stadtwerke Göppingen stehen Investitionen im dreistelligen 
Millionenbereich im Raum. Hier besteht zur Investitionssicherheit die Notwendigkeit, 
beim Heimfall des Müllheizkraftwerks Regelungen über die Fortführung der 
Wärmelieferung zu treffen. Dem soll die in Anlage 2 beigefügte Vereinbarung 
dienen. Zentrale Regelung der Vereinbarung ist für den Heimfall der Anlage eine 
Vertragsübernahme der Wärmelieferungsverträge der EEW durch den Landkreis 
Göppingen oder einen Dritten. Die Vereinbarung ist so flexibel formuliert, dass für 
den Standort des Müllheizkraftwerks nach Heimfall der Anlage eine Vielzahl von 
Optionen zur Erfüllung der Wärmelieferung möglich sind.   
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine Beschlussfassung über die Vereinbarung.  
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Dies wird aber seitens der Verwaltung nicht empfohlen, da damit die kommunale 
Wärmeplanung u.a. der Stadt Göppingen negativ beeinflusst würde. Auch würde 
dies den Zielsetzungen des Integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises 
Göppingen zuwiderlaufen, bei dem der Erfolg der Wärmewende essentieller 
Bestandteil zum Erreichen der Klimaneutralität des Landkreises spätestens 2040 ist.  
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Für den Kreishaushalt 2024 keine.  
Mittel- und langfristige finanzielle Auswirkungen / Folgekosten sind abhängig von 
den durch spätere Kreistags zu treffenden Entscheidungen zur Zukunft des 
Müllheizkraftwerks.  
Ab dem Jahr 2026 profitiert der Landkreis nach dem geltenden Entsorgungsvertrag 
von Fernwärmeerlösen der EEW.  

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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